
Stand: 23.02.2026 03:47:04

Vorgangsmappe für die Drucksache 18/1720

"Biokraftstoffe in der Land- und Forstwirtschaft steuerlich auch nach 2020 weiter fördern"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 18/1720 vom 16.04.2019

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/2224 des HA vom 21.05.2019

3. Beschluss des Plenums 18/2418 vom 05.06.2019

4. Plenarprotokoll Nr. 21 vom 05.06.2019



 

18. Wahlperiode 16.04.2019 Drucksache 18/1720 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Martin Schöffel, Eric Beißwenger, Volker Bauer, Barbara Becker, 
Alexander Flierl, Dr. Martin Huber, Dr. Petra Loibl, Klaus Steiner, Martin Wagle 
CSU 

Biokraftstoffe in der Land- und Forstwirtschaft steuerlich auch nach 2020 weiter 
fördern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 
die Steuerbefreiung für die in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzten reinen Bio-
Kraftstoffe auch nach dem Jahr 2020 erhalten bleibt. 

 

 

Begründung: 

Bereits im Jahr 2016 beabsichtigte das Bundesministerium der Finanzen die Energies-
teuerentlastung für in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben verwendete Biokraft-
stoffe nach § 57 Energiesteuergesetz (EnergieStG) aus beihilflichen Gründen ersatzlos 
zu streichen. Bayern hat sich damals mit Nachdruck für den Erhalt der Steuerentlastung 
ausgesprochen. Die Initiativen des Freistaates Bayern waren auch erfolgreich. Sie führ-
ten dazu, dass der Bund von seinen Plänen einer ersatzlosen Streichung abgerückt ist 
und stattdessen ein beihilferechtliches Notifizierungsverfahren in Brüssel eingeleitet 
hatte. Die Europäische Kommission hat daraufhin die erforderliche Genehmigung er-
teilt. Allerdings ist die Genehmigung zunächst bis 31.12.2020 befristet, da nach den 
Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien der EU (UEBLL) Biokraftstoffe aus Nahrungsmit-
telpflanzen nur noch bis 2020 gefördert werden dürfen. 

Biokraftstoffe in der Land- und Forstwirtschaft leisten einen wichtigen Beitrag zur Ener-
giewende und zum Klimaschutz im ländlichen Raum. Die Verwendung von Biokraftstof-
fen spart im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen 70 bis 95 Prozent Treibhausgasemissio-
nen ein. Ohne die Steuerbefreiung von Biokraftstoffen droht ein dramatischer Rück-
schritt bei der Verwendung der Biokraftstoffe und damit im Klimaschutz und bei der 
Energiewende. Zukunftsweisende Forschungen in diesem Bereich wären vergebens 
gewesen. Das Vertrauen der Wirtschaft in die Initiativen des Staates würde zusätzlich 
leiden. 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der überwiegende Teil der in Deutschland ver-
wendeten Biokraftstoffe durch Biodiesel aus Rapsöl bereitgestellt wird. Bei der Rapsöl-
produktion fällt aus der Rapssaat ca. 60 Prozent Rapsschrot an. Dieser Rapsschrot 
steht als gentechnikfreies, heimisches Eiweißmittel zur Verfügung.  

 

 



 

18. Wahlperiode 21.05.2019 Drucksache 18/2224 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Antrag der Abgeordneten Martin Schöffel, Eric Beißwenger, Volker Bauer u.a. 
CSU 
Drs. 18/1720 

Biokraftstoffe in der Land- und Forstwirtschaft steuerlich auch nach 2020 weiter 
fördern 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Martin Bachhuber 
Mitberichterstatter: Ludwig Hartmann 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen feder-
führend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie regionale Beziehungen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 24. Sitzung am 
9. Mai 2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat den Antrag in seiner 11. Sitzung am 21. Mai 2019 mitberaten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Martin Schöffel, Eric Beißwenger, Volker Bauer, Barbara 
Becker, Alexander Flierl, Dr. Martin Huber, Dr. Petra Loibl, Klaus Steiner, Martin 
Wagle CSU 

Drs. 18/1720, 18/2224 

Biokraftstoffe in der Land- und Forstwirtschaft steuerlich auch nach 2020 weiter 
fördern 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 
die Steuerbefreiung für die in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzten reinen Bio-
Kraftstoffe auch nach dem Jahr 2020 erhalten bleibt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Liste ausgenommen ist die Nummer 12 der Liste. Das ist der Antrag der Ab-

geordneten Horst Arnold, Ruth Müller, Martina Fehlner und anderer (SPD) betreffend 

"Tierschutz bei Tiertransporten sicherstellen" auf der Drucksache 18/1087. Der Aufruf 

dieses Antrags erfolgt auf Wunsch der SPD-Fraktion in der nächsten Sitzung.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Schließen sich die 

beiden fraktionslosen Abgeordneten diesem Votum ebenfalls an? – Gibt es Gegen-

stimmen? – Stimmenthaltungen? – Eine Enthaltung vom Abgeordneten Swoboda, an-

sonsten Zustimmung. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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